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Wiederzulassungstabelle für Kindergemeinschaftseinrichtungen 
 

(nach Empfehlung vom Robert-Koch-Institut) 

 
Häufige Erkrankungen 

Erkrankung Inkubationszeit Wiederzulassung Ausschluss 
Kontaktpersonen 

Attest erforderlich Meldepflicht an 
das 

Gesundheitsamt 

Fieber 
(Körpertemperatur >38°C) 

_ 24 h fieberfrei Nein Nein Nein 

Kopfläuse  Nach 1. Behandlung Nein  Schriftliche Bescheinigung der 
Erziehungsberechtigten über 

Behandlung 

Ja 

Krätze 
(Scabies) 

 

2 - 5  Wochen Nach Therapie mit einem 
Antiscabiespräparat und Abheilung 

Nein, aber Untersuchung/ 
Behandlung erforderlich 

 Schriftliche Bescheinigung der 
Erziehungsberechtigen 

Ja 

Magen-Darm- 
Erkrankung: 

 Frühestens 48 h nach letztem Erbrechen 
oder Durchfall 

Bei Salmonellen und Campylobacter 1 
negative Stuhlprobe (Kiga Kinder) 

 

Nein Nein  
Ja, wenn mehr als 
2 Fälle oder Kind 
< 6. Lebensjahr, 
Meldung bei 
Salmonellen und 
Campylobacter! 

- Norovirus 1 - 2 Tage 

- Rotavirus 1 -3 Tage 

- Samonellen 6 - 72 Stunden 

- Campylobacter 1- 10 Tage 

  

Scharlach 
 

1 - 3 Tage Mit Antibiotikatherapie & Abklingen der 
Symptome frühestens nach 24 h. 

Ohne geeignete antibiotische Therapie 
ist eine Wiederzulassung frühestens 

24 Stunden nach Abklingen der 
spezifischen Symptome angezeigt. 

Nein Schriftliche Bescheinigung der 
Erziehungsberechtigen 

Ja 

Windpocken 8 - 28 Tage Frühestens nach 1 Woche, wenn 
Krustenbildung und Bläschen abgeheilt 

sind 

Rückspräche mit dem 
Gesundheitsamt 

Nach 1 Woche ohne 
Bescheinigung 

Ja 
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Weniger häufige Erkrankungen 
Erkrankung Inkubationszeit Wiederzulassung Ausschluss 

Kontaktpersonen 
Attest erforderlich Meldepflicht an das 

Gesundheitsamt 

Borkenflechte 
(Impetigo contagiosa) 

2 - 10 Tage 24 h nach Antibiotikagabe, sonst nach 
Abheilung 

Nein Ja vom Arzt Ja 

Hand-Fuß-Mund Krankheit 3 - 10 Tage Nach Genesung + Eintrocknung der 
Bläschen  

Nein Nein Ja, wenn mehr als 2 Fälle 

Keuchhusten 
(Pertussis) 

6 - 20 Tage Mit Antibiotikagabe nach 5 Tagen, ohne 
Antibiotikagabe erst nach 21 Tagen nach 

Beginn des Hustens 

Nein Schriftliche Bescheinigung 
der Erziehungsberechtigen 

Ja 

Mumps 12 - 25 Tage Nach Abheilung der Symptome, jedoch erst 
frühestens 5 Tage nach Beginn der 

Erkrankung 

Rücksprache mit dem 
Gesundheitsamt 

 Ja vom Arzt Ja 

Pfeifferisches Drüsenfieber 7 - 30 Tage Nach Genesung Nein Nein Ja, wenn mehr als 2 Fälle 

 
 
 

Seltene Erkrankungen 
Erkrankung Inkubationszeit Wiederzulassung Ausschluss 

Kontaktpersonen 
Attest erforderlich Meldepflicht an das 

Gesundheitsamt 

Ansteckende 
Bindehautentzündung durch 

Adenoviren 

5 - 12 Tage Nach ärztlichen Urteil Nein Ja vom Arzt Ja, wenn mehr als 2 Fälle 

EHEC 
(spezielle 

Durchfallerkrankung) 

2 - 10 Tage Rücksprache mit Gesundheitsamt 
 

Rücksprache mit 
Gesundheitsamt 

 

 durch Gesundheitsamt Ja 

Influenza 
(Grippe) 

1 - 2 Tage Nach Genesung Nein Nein Ja, wenn mehr als 2 Fälle 

Masern 7 - 21 Tage Nach Abklingen der Symptome & frühesten 5 
Tage nach Ausbruch der Ausschlags 

Rückspräche mit dem 
Gesundheitsamt 

 Ja, vom Arzt Ja 

Meningokokken Meningitis 2 - 10 Tage Nach Genesung, frühestens 24 h nach Beginn 
der Antibiotikatherapie 

Rücksprache mit dem 
Gesundheitsamt 

              Ja vom Arzt Ja 

Röteln 14 - 21 Tage Genesung, 1 Woche nach Exanthembeginn Nicht, wenn Impfung 
vorhanden 

Ja vom Arzt Ja, wenn mehr als 2 Fälle 

Tuberkulose 
(offen) 

6 - 8 Wochen 3 Wochen nach Beginn der Behandlung und 3-
malig fehlendem Erregernachweis 

Rücksprache mit dem 
Gesundheitsamt 

Ja vom Arzt Ja 

  


